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GAFI?! GAFI
Damit Sie nicht unwissend Geld waschen?

MLaw Tom Schaffner, Rechtsanwalt

Aarau, 12. November 2018
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GAFI
News

3.11.2018 Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zur Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-69518.html 1/2

Der Bundesrat  

Das Portal der Schw eizer Regierung

Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zur

Umsetzung der Empfehlungen des Global

Forum

Bern, 17.01.2018 - Der Bundesrat  hat  am 17. Januar 2018 die Vernehmlassung zur

Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum on Transparency and Exchange of

Informat ion for Tax Purposes (Global Forum) eröf fnet . Der Gesetzesentw urf  schlägt  die

Umw andlung der Inhaberakt ien in Namenakt ien sow ie ein Sankt ionssystem für

Pf lichtverletzungen vor.

Am 26. Juli 2016 hat  das Global Forum den Bericht  zur Phase 2 der Länderüberprüfung der

Schweiz veröf fent licht . Der Bericht  enthält  verschiedene Empfehlungen. Sie bet ref fen die

Transparenz jurist ischer Personen und den Informat ionsaustausch. Mit  der

Vernehmlassungsvorlage sollen die zur Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum

erforderlichen Massnahmen ergrif fen werden.

Der Gesetzesentwurf  schlägt  die Umwandlung der Inhaberakt ien in Namenakt ien und ein

Sankt ionssystem für den Fall vor, dass Akt ionäre ihre Pf licht  zur Meldung von wirtschaf t lich

berecht igten Personen oder Gesellschaf ten ihre Pf licht  zur Führung von Verzeichnissen über

Akt ionäre und wirtschaf t lich berecht igte Personen verletzen. Weiter soll verankert  werden,

dass Behörden und Finanzintermediäre Einsicht  in die Verzeichnisse nehmen dürfen, soweit

dies der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben dient . Der Gesetzesentwurf  enthält  auch

Best immungen über die Vert raulichkeit  von Amtshilfeersuchen und die Partei- und

Prozessfähigkeit  von Parteien, über die im Amtshilfeverfahren Informat ionen verlangt

werden.

Die Vernehmlassung dauert  bis zum 24. April 2018. Die Botschaf t , die gestützt  auf  die

Vernehmlassungsergebnisse erarbeitet  werden wird, w ird zudem den Umgang mit

gestohlenen Daten regeln. Die Vorlage soll im Winter 2018 in die parlamentarische

Beratung kommen. Die nächste Länderüberprüfung der Schweiz durch das Global Forum

wird in der zweiten Hälf te 2018 beginnen.
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GAFI
Repetition

Regeln wurden per 1. Juli 2015 eingeführt zur 

Umsetzung der Empfehlungen der sog.

Group d’action financière (GAFI)

Finanzierung von Terrorismus und kriminellen 

Organisationen eindämmen

Verhinderung von anonymen Gesellschaften
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GAFI
Bundesrat

Bundesrat will GAFI-Regeln verschärfen

Inhaberaktie soll abgeschafft werden

Strafrechtliche Sanktionen bei Verstössen gegen

GAFI-Regeln 

Einsichtsrecht für Behörden in GAFI-Register

Plan: Verschärfung per Oktober 2019
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Wie lauten schon wieder die Regeln?

Schärer Rechtsanwälte

Repetition

Aarau, 12.11.2018 Seite 5

GAFI

1. Pflicht der Aktionäre, sich selbst oder die 

wirtschaftlich an ihnen berechtigte Person 

zu melden, sofern sie:

- Inhaberaktien haben; oder 

- mind. 25% an einer Gesellschaft halten

2. Pflicht des Verwaltungsrats einer 

Gesellschaft, ein Verzeichnis über die 

gemeldeten wirtschaftlich berechtigten 

Personen zu führen
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GAFI
Checkliste

Wann muss mich GAFI interessieren?

Als Inhaberaktionär

Als Aktionär mit einer Beteiligung von 25% oder mehr an 

einer Kapitalgesellschaft

Als Verwaltungsrat einer Kapitalgesellschaft



Seite 7Schärer Rechtsanwälte

Inhaberaktien
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GAFI

Aktiengesellschaft

Inhaberaktie

Aktionär

Meldung Aktionär

Register Aktionäre
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Meldung bei

Beteiligung ab 25%
Inhaberaktien
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GAFI

Aktiengesellschaft

Inhaberaktie

Meldung UBO

Register UBOs

>25%
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Meldung bei

Beteiligung ab 25%
Namenaktien
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GAFI

>25% >25%

100%
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Meldung bei

Beteiligung ab 25%
Namenaktien
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GAFI

50% 50%

30% 50%20%

Theorie 1:  Streng

- Holding hat mehr als 25%

- Meldung aller an der Holding 

beteiligten natürlichen Personen

Holding
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Meldung bei

Beteiligung ab 25%
Namenaktien
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GAFI

50% 50%

Theorie 2:  Multiplikationstest

- Identifikation aller Beteiligten mit 

25% auf allen Ebenen

- Multiplikation und Meldung, wenn 

am Ende mehr als 25%

A B C

30% 50%20%

Holding
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Meldung bei

Beteiligung ab 25%
Namenaktien
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GAFI

50% 50%

Theorie 2:  Multiplikationstest

- Identifikation aller Beteiligten mit 

25% auf allen Ebenen

- Multiplikation und Meldung, wenn 

am Ende mehr als 25%

A?

50% x 20% = 10%

 Keine Meldung

A B C

30% 50%20%

Holding
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Meldung bei

Beteiligung ab 25%
Namenaktien
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GAFI

50% 50%

Theorie 2:  Multiplikationstest

- Identifikation aller Beteiligten mit 

25% auf allen Ebenen

- Multiplikation und Meldung, wenn 

am Ende mehr als 25%

B?

50% x 30% = 15%

 Keine Meldung

A B C

30% 50%20%

Holding



Seite 14Schärer Rechtsanwälte

Meldung bei

Beteiligung ab 25%
Namenaktien
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GAFI

50% 50%

Theorie 2:  Multiplikationstest

- Identifikation aller Beteiligten mit 

25% auf allen Ebenen

- Multiplikation und Meldung, wenn 

am Ende mehr als 25%

C?

50% x 50% = 25%

 Meldung des UBO!

A B C

30% 50%20%

Holding
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GAFI
Sanktionen

Was passiert, wenn ich GAFI-Pflichten nicht einhalte?

Stufe Aktionär

Suspendierung Mitwirkungsrechte

- Einspruch gegen unberechtigte Teilnahme

- Generalversammlungsbeschlüsse anfechtbar
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GAFI
Sanktionen

Was passiert, wenn ich GAFI-Pflichten nicht einhalte?

Stufe Aktionär

Sistierung und Verwirkung der Vermögensrechte

- Bei Inhaberaktien: Vermögensrechte sistiert

- Bei Namenaktien: nach einem Monat verwirkt

- es dürfen keine Dividenden ausbezahlt werden / 

ausbezahlte Dividenden sind via Rückforderungsklage 

rückforderbar
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GAFI
Sanktionen

Was passiert, wenn ich GAFI-Pflichten nicht einhalte?

Stufe Verwaltungsrat

Verantwortlichkeitsansprüche

- Sofern Dividenden an nicht-meldende Gesellschafter 

ausgezahlt wurden

- Sofern Legitimation vor Generalversammlungen nicht    

geprüft
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GAFI
Anwendungsfälle

M&A-Transaktionen

Aktienkaufvertrag

- Verkäufer sollte im 

Aktienkaufvertrag

sicherstellen, dass

Käuferin GAFI-Meldung

macht, damit Décharge-

beschluss gültig ist

- Käuferin soll Verkäufer

GAFI-Meldung und 

nachgeführtes Verzeichnis

geben

- Käuferin soll darauf

verzichten, Ansprüche aus

Rückforderung geltend zu

machen
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GAFI
Checkliste

Wann muss mich GAFI interessieren?

Als Inhaberaktionär

Als Aktionär mit einer Beteiligung von 25% oder mehr an 

einer Kapitalgesellschaft

Als Verwaltungsrat einer Kapitalgesellschaft
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Urheberrechte

Wann muss mich GAFI interessieren?

Als Inhaberaktionär

Als Aktionär mit einer Beteiligung von 25% oder mehr an 

einer Kapitalgesellschaft

Als Verwaltungsrat einer Kapitalgesellschaft
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Urheberrechte

Die Urheberrechte an allen in dieser Präsentation enthaltenen 

Symbolen / Bildern stehen im Urheberrecht folgender Autoren von 

www.flaticon.com:

 Vectors Market

 Pixxel Buddah

 Eucalyp

 Freepik

 Roundicons

 Iconpond

 Iconmonk

 Geotata.

http://www.flaticon.com/
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit

MLaw Tom Schaffner, Rechtsanwalt


